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Abkürzungsverzeichnis  

 

AGR Amt für Gemeinden und Raumordnung (Kanton) 

BauG Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 (BSG 721.0) 

BauV Bauverordnung vom 6. März 1985 (BSG 721.1) 

BMBV Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen vom 25. Mai 2011 (BSG 721.3) 

FFF Fruchtfolgefläche 

GR Gemeinderat 

GGR Grosser Gemeinderat 

GFo Geschossfläche oberirdisch 

GFZo Geschossflächenziffer oberirdisch, Verhältnis zwischen GFo und Grundstücksfläche  

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) 

GSchV Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201) 

LSV Lärmschutzverordnung 

LWZ Landwirtschaftszone 

REK Raumentwicklungskonzept 2035 

RGSK Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (des ERT)  

SEin Siedlungsentwicklung nach innen 

UeO Überbauungsordnung (Sondernutzungsplanung) 

WMK Wohn-, Misch- und Kernzonen 

ZPP Zone mit Planungspflicht 
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 1 Planungsgegenstand  

  Einleitung  

 Die Gemeinde Steffisburg führte in den Jahren 2004 bis 2008 die letzte bedeutende 
Revision der Ortsplanung in Form einer Teilrevision durch. Eine Gesamtrevision der 
Ortsplanung (letztmals im Jahre 1996) ist aufgrund neuer gesetzlicher Aufträge unum-
gänglich (neues Raumplanungsgesetz, neuer kantonaler Richtplan, Verordnung über 
die Begriffe und Messweisen im Bauwesen BMBV etc.). Daher wurde der Revisions-
prozess anfangs 2017 gestartet.  

In der ersten Phase (2017) wurde ein Raumentwicklungskonzept 2035 (REK 2035) 
erarbeitet. In der zweiten Phase (2018) wurden die Grundlagen für bedeutende Ein- 
und Aufzonungen (vorgelagert zur ordentlichen Ortsplanungsrevision) erarbeitet, das 
entsprechende Planerlassverfahren durchgeführt und mit der Urnenabstimmung im 
September 2020 zum Abschluss gebracht.  

In der vorliegenden und dritten Phase (2019 - 2021) werden schliesslich, gestützt auf 
die Massnahmen des REK 2035, die ordentliche Revision des Zonenplans, des 
Schutzzonenplanes und des Baureglements sowie die Neufassung des Zonenplans 
Gewässerraum realisiert. Die Umsetzung der übergeordneten Vorgaben bezüglich 
Sicherstellung des Gewässerraums und der haushälterischen Bodennutzung sowie 
die Anpassung des Baureglements an die Verordnung über die Begriffe und Messwei-
sen im Bauwesen (BMBV) ist ein weiterer Bestandteil der dritten Phase.  

Parallel zur Revision der baurechtlichen Grundordnung wurden in der dritten Phase 
auch der Richtplan Verkehr und Energie (Teil des überkommunalen Richtplans Ener-
gie Thun, Steffisburg, Heimberg, Uetendorf) revidiert. Während der Vorprüfung zur 
baurechtlichen Grundordnung wurde entschieden die Arbeiten am überkommunalen 
Richtplan Energie vorerst einzustellen, bis die anderen Gemeinden ebenfalls die Revi-
sion in Angriff nehmen. 

In der vierten Phase (2019 - 2021) soll schliesslich das Plangenehmigungsverfahren 
der Ortsplanungsrevision (Mitwirkung, Vorprüfung, öffentliche Auflage, Beschlüsse GR 
und GGR sowie Urnenabstimmung) durchgeführt werden.  

 

  Von der Planung betroffene Planungsinstrumente  

 Die vorliegende Revision der Ortsplanung umfasst die folgenden grundeigentümerver-
bindlichen Planungsinstrumente:  

- Baureglement 
- Zonenplan (Nord und Süd) 
- Zonenplan Gewässerraum (Nord und Süd) 
- Schutzzonenplan 

Die bestehenden Planungsinstrumente aus dem Jahre 1996 (Teilrevision 2008) wer-
den mit Ausnahme des Zonenplans Naturgefahren sowie des Reklameplans und Re-
klamereglements aufgehoben.  

Neu wurden im Rahmen der Revision der Ortsplanung auch die behördenverbindli-
chen Richtpläne Verkehr und Energie (wird in einem separaten nachgelagerten Ver-
fahren behandelt) betrachtet und überarbeitet. 
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  Vorgelagerte bedeutende Ein - und Aufzonungen  

 Der Gemeinderat Steffisburg wählt für den gesamten Prozess der Ortsplanung über 
alle Phasen und Teilprojekte ein transparentes Vorgehen, indem er die Bevölkerung 
optimal in den Erarbeitungs- und Entscheidungsprozess einbezieht. Dazu wurden u.a. 
bereits ein InputRAUM (Umfrage) und drei DialogRÄUME (Workshops) durchgeführt.  

Bestandteil dieses transparenten Vorgehens ist, dass vorgängig zum Verfahren der 
ordentlichen Ortsplanungsrevision (Abstimmung über die neue Grundordnung, sprich 
Zonenpläne und Baureglement) drei bedeutende Ein- und Aufzonungen einzeln zur 
Abstimmung vorgelegt wurden (bereits im September 2020 erfolgt). Dadurch konnten 
sich die Stimmberechtigten konkret und differenziert über die einzelnen bedeutenden 
Gebiete basierend auf den Vorranggebieten des Regionalen Gesamtverkehrs- und 
Siedlungskonzepts (RGSK) eine persönliche Meinung bilden und darüber einzeln ab-
stimmen. Mit diesem Vorgehen wird nicht die Revision der Ortsplanung als Ganzes 
bestätigt oder in Frage gestellt, sondern es wurde über die Einzelvorhaben abge-
stimmt.  

Am 17. August 2018 startete eine öffentliche Mitwirkung zu den vorgelagerten Ein- 
und Aufzonungen (zusammen mit dem Raumentwicklungskonzept 2035). An der Mit-
wirkung haben insgesamt 190 Personen und Institutionen, unter anderem auch die 
meisten Ortsparteien, teilgenommen und ihre Meinung kundgetan. Die Erkenntnisse 
aus der Mitwirkung haben den Gemeinderat veranlasst, die vorgelagerten Ein- und 
Aufzonungen zur ordentlichen Ortsplanungsrevision noch einmal kritisch zu hinterfra-
gen und auf die Anliegen einzutreten. Der Gemeinderat hat im Nachgang zur Auswer-
tung der Mitwirkungsergebnisse die Zeit dazu genutzt, mit den betroffenen Grundei-
gentümerschaften in den verschiedenen Gebieten Gespräche zu führen, damit allfälli-
ge Anpassungen zu den Vorlagen vor der öffentlichen Auflage im Frühjahr 2019 noch 
vorgenommen werden konnten. In Anbetracht dessen, dass bei der Einzonung 
Bruchegg eine klare Ablehnung aus der Mitwirkung resultierte und insbesondere auch 
eine klare Mehrheit der Ortsparteien sich gegen das Planerlassverfahren in der 
Bruchegg aussprach, hat der Gemeinderat entschieden, auf diese Einzonung im 
Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision zu verzichten. Die politische Akzep-
tanz für die Einzonung im Gebiet Flühli, welche im weiteren Verfahren auch im Parla-
ment von Steffisburg erforderlich ist, scheint bis auf weiteres nicht vorhanden zu sein. 

Der Prozess zu den bedeutenden Ein- und Aufzonungen konnten mit einer erfolgrei-
chen Abstimmung am 27. September 2020 fortgesetzt werden. Im November 2020 
wurden die drei einzelnen Vorlagen zur Genehmigung dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung eingereicht. 
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Ein- und Aufzo-
nungen 

Es handelt sich um folgende Ein- und Aufzonungen: 

 
Übersicht Ein- und Aufzonungen 

 Gebiet  Massnahmen  Nutzungsart  

Au/Hodelmatte Aufzonung und Neueinzonung Wohnen  

Stockhornstrasse Aufzonung und Neueinzonung Wohnen (sekundär Arbeiten) 

Bruchegg Neueinzonung Wohnen  

Glättimüli Neueinzonung Arbeiten 
 

Stand Verfahren Die Einzonung "Glättimüli", die Ein- und Aufzonungen "Au/Hodelmatte" und "Stock-
hornstrasse" sowie die erforderliche Änderung des Schutzzonenplanes wurden vom 
17. Oktober bis 18. November 2019 öffentlich aufgelegt. Aufgrund von Einsprache-
bereinigungen musste eine zweite öffentliche Auflage vom 6. Februar bis 9. März 2020 
vorgenommen werden. 

Der Grosse Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung vom 19. Juni 2020 die öffent-
lich aufgelegten Unterlagen und verabschiedete sie zu Handen der Beschlussfassung 
der Stimmberechtigten an der Urne. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimm-
ten am 27. September 2020 den vier vorgelegten Planungsunterlagen mit einer Mehr-
heit (je rund 2/3 Mehrheit) zu. 

In den Bestimmungen der ZPP T "Au/Hodelmatte" als auch ZPP U "Stockhornstrasse" 
wurde festgelegt, dass zukünftig ein "Grenzabstand von min. 1/3 der Fassadenhöhe 
Fh b, jedoch min. 5.00 m" einzuhalten ist. Im Hinblick auf die Erarbeitung eines qualifi-
zierten Verfahrens wurde festgestellt, dass diese Grenzabstände nicht nur für die 
"Aussengrenzen", sprich an der Zonengrenze des ZPP-Perimeters zur Anwendung 
kommen, sondern sie auch innerhalb des ZPP-Perimeters für alle Parzellen gelten. 
Die gesamtheitliche Entwicklung der ZPP wird dadurch erschwert, was nicht die Ab-
sicht der Grundeigentümer und der Gemeinde Steffisburg war. 
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Der Gemeinderat hat daher entschieden, die Bestimmungen der ZPP T
"Au/Hodelmatte" und ZPP U "Stockhornstrasse" anzupassen. Der neue Passus der
Bestimmung lautet, dass ein "Bauzonengrenzabstand von min. 1/3 der 
Fassadenhöhe Fh b, jedoch min. 5.00 m" einzuhalten ist. Die Änderung erfolgt im 
gemischt-geringfügigen Verfahren und wurde mit dem Amt für Gemeinden und 
Raumordnung koordiniert.
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 2 Übergeordnete Rahmenbedingungen   

 Für die vorliegende Revision der Ortsplanung (ohne die vorgelagerten Ein- und Aufzo-
nungen) sind folgende übergeordnete Rahmenbedingungen zu berücksichtigen:  

 Verbindliche Vorgaben  Relevanz Ortsplanungsrevision  

Baulandbedarf Wohnen 
bestimmen (Kt. Richtplan 
Massnahmenblatt A_01) 

- Bei Einzonungen und Umzonungen unüberbauter 
Grundstücke in Wohn-, Misch- und Kernzonen 
(WMK) 

Haushälterische Bodennut-
zung (Art. 1 und Art. 3 Abs. 
2 RPG) 

- Bei grösseren Baulandreserven (i.d.R. > 1'500 m2) 

Umsetzung Gewässerraum 
(GSchG und GSchV) 

- Umsetzung gemäss Änderung Gewässerschutz-
gesetzgebung 

Naturgefahren (Art. 6 BauG) - Interessenabwägung zwischen Baulandreserven 
und Naturgefahrengebieten 

�Ö Die Gemeinde Steffisburg hat die Gefahrenkarte 
bereits 2017 in den Zonenplan Naturgefahren in-
tegriert. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
die Interessenabwägung zwischen den unüber-
bauten Baulandparzellen und den Gefahrenge-
bieten bereits vorgenommen. Für das vorliegen-
de Planungsgeschäft ist keine weitere Interes-
senabwägung notwendig.  

Anpassung des Bauregle-
ments an die Verordnung 
über die Begriffe und Mess-
weisen im Bauwesen 
(BMBV) 

- Umsetzungspflicht gemäss Verordnung 

Siedlungsentwicklung nach 
innen (SEin) fördern (Kt. 
Richtplan Massnahmenblatt 
A_07) 

- Umsetzung bei Neueinzonungen resp. Umzonun-
gen zur Geltendmachung des 15-jährigen Bau-
landbedarfs Wohnen und Arbeiten  

�Ö SEin wurde im Rahmen des REK 2035 behan-
delt. 

Waldfeststellung - Die Gemeinde ist nach Art. 10 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über den Wald (WaG) im Rahmen der 
Revision der Ortsplanung angehalten, eine Wald-
feststellung für alle Waldabschnitte vorzunehmen, 
welche an die Bauzone grenzen. 

 

 
Die Ermittlung des 15-jährigen Baulandbedarfs Wohnen sowie die Auseinandersetzung 
mit den Ein- und Umzonungsvoraussetzungen erfolgten bereits im Rahmen des REK 
2035. Mit den bedeutenden vorgelagerten Einzonungen (Phase zwei) von rund 2.5 ha 
wird weniger als ein Viertel des möglichen Wohnbaulandbedarfs gemäss dem kantona-
len Richtplan beansprucht. Das heisst, für die vorliegende ordentliche Revision der 
Ortsplanung besteht ein grosser Spielraum bezüglich Neueinzonungen (siehe Ausei-
nandersetzung mit dem Baulandbedarf Wohnen Kapitel 6.1). 

Der Gemeinderat verzichtet ausdrücklich auf weitere bedeutende Einzonungen und 
setzt auf eine nachhaltige Inwertsetzung innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets.  

 



 
Hochbau/Planung 
 

8 08.11.2021 

  Haushälterische Bodennutzung  

 Aufgrund der übergeordneten Planungsgrundsätze (Art. 1 und Art. 3 Abs. 2 RPG), wel-
che den schonungsvollen Umgang mit unüberbauten Flächen innerhalb der Bauzone 
sicherstellen, sind auf grösseren unüberbauten Bauzonenreserven (grösser 1'500 m2) 
Verdichtungsmöglichkeiten und minimale Nutzungsdichten zu prüfen und umzusetzen. 
Im Einzelfall ist aufzuzeigen, wie dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung und 
der Schonung der Landschaft durch «Verdichtung» entsprochen wird. 
 

  Umsetzung Gewässerräume  

 Für die Gemeinde Steffisburg müssen die Gewässer und die Gewässerräume gemäss 
der Gewässerschutzverordnung bestimmt werden. 
 

  Anpassung  der Messweise im Bauwesen ( BMBV) 

 Gemäss Art. 34 Abs. 1 der BMBV haben die Gemeinden ihre baurechtliche Grundord-
nung bis am 31. Dezember 2020, respektive nach einer BSIG des Kantons Bern bis am 
31. Dezember 2023 an die neue Messweise der Verordnung über die Begriffe und 
Messweisen im Bauwesen (BMBV) anzupassen. Ziel der BMBV ist es, die Baubegriffe 
und Messweisen schweizweit zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. 
 

  Regionales Gesamtverkehrs - und Siedlungskonzept (RGSK)  

 Das raumrelevante Planungsinstrument RGSK Thun-Oberland West, 2. Generation 
(genehmigt am 26. April 2017), welches in der Region Thun-Oberland West den kanto-
nalen Richtplan 2030 konkretisiert und die Umsetzung der kantonalen Ziele im Pla-
nungsperimeter sicherstellt, bildet die Grundlage zum REK 2035, zu den vorgelagerten 
Ein- und Aufzonungen sowie zu der vorliegenden Revision der Ortsplanung. Das RGSK 
Thun-Oberland West macht Aussagen zum IST-Zustand und zum zukünftigen Refe-
renzzustand 2030, zeigt basierend auf den Stärken und Schwächen den Handlungsbe-
darf auf, legt Ziele und Strategien für die Themen Siedlung, Tourismus, Landschaft und 
Verkehr fest. 
 

  Landschaftsrichtplanung Entwicklungsraum Thun (ERT)  

 Mit dem regionalen Landschaftsrichtplan wird der Beitrag zur Erhaltung und Entwick-
lung der sehr vielfältigen Landschaft der Region angestrebt. Der Richtplan gliedert sich 
in drei Teile: Bericht (Teil A) mit hinweisendem Charakter, Richtplan (Teil B) als behör-
denverbindlicher Teil und Anhang (Teil C) mit hinweisendem Charakter. Der Land-
schaftsrichtplan wurde im Sommer 2020 durch das AGR genehmigt. Die beiden in der 
Richtplanung bezeichneten Landschaftsschutzgebiete Nr. 14 «Zulggraben» und Nr. 15 
«Ortbühl» sind bereits heute Bestandteil der Grundordnung und werden unverändert 
übernommen. Das Schutzgebiet Nr. 14 «Zulggraben» liegt im Gemeindegebiet Steffis-
burg vollständig innerhalb des Waldareals. Der Erlass einer den Wald überlagernden 
Schutzzone wird in der Revision der Schutzzonenplanung nicht angestrebt. 
 

  Landwirtschaftliche Planung  

 Ende Juni 2019 konnte der ERT die landwirtschaftliche Planung Thun, Steffisburg und 
Heimberg abschliessen. Die bekannten Hauptakteure der landwirtschaftlichen Planung 
wurden während der Erarbeitung der Ortsplanungsrevision aktiv miteinbezogen. Zudem 
konnten mit den Arbeiten die Bedürfnisse sowie Abhängigkeiten der Steffisburger 
Landwirtschaft ermittelt werden �± es besteht ein offener Dialog. 
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 3 Schwerpunkte und Ziele  

Schwerpunkte Bei der Auseinandersetzung mit der räumlichen Entwicklung von Steffisburg definierte 
die Planungsbehörde gemeinsam mit der Bevölkerung die folgenden Schwerpunkte im 
Raumentwicklungskonzept 2035, welche sicherstellen sollen, dass Steffisburg weiter-
hin eine hohe Lebensqualität bieten kann. 
 

Starke Siedlungsstrukturen �± Lebensqualität durch Wohnen und Arbeiten am 
selben Ort  

Steffisburg ist ein Dorf mit vielfältigen Quartieren, in welchen Alle ein passendes Zu-
hause finden. Zentral, in einem kleinen Radius zum Wohnen, kann auch gearbeitet 
werden. Die Siedlungsstruktur ist facettenreich und deckt die Bedürfnisse des ländli-
chen Raumes (nördlich der Zulg) sowie des städtischen Raumes (südlich der Zulg und 
im Speziellen südlich der Bernstrasse) für Wohnen und Arbeiten ab. 

Starke Verbindungen �± Lebensqualität durch Vernetzung  

Steffisburg ist als Dorf eingebettet am Fusse des Zulgtals, verbindet Stadt und Land 
und verfügt über eine ausgezeichnete Lage mit Anbindungen ins Emmental, ins Ober-
land, ins Aaretal und nach Thun, Bern und Interlaken. 

Starke Charakterräume �± Lebensqualität durch Landschaft  

Steffisburg ist ein Dorf inmitten einer einmaligen Kulisse mit wertvollen Landschafts-
räumen von grösster Bedeutung. Die Landschaft von Steffisburg ist enorm vielfältig. 
Dadurch bietet Steffisburg seinen Einwohnerinnen und Einwohnern eine sehr grosse 
Lebensqualität. 

Starke Gemeinschaft �± Lebensqualität durch Gesellschaft und Gemeinschaft  

Steffisburg ist ein Dorf, welches Brücken zwischen Generationen, Fremden und Hei-
mischen sowie verschiedenen Kulturen schlägt. Das Vereinsleben in Steffisburg ist 
vielfältig und offen. Ein nachhaltiges (soziales und ökologisches) Miteinander wird 
trotz Stadtgrösse im Sinne des Dorflebens gelebt. 

Diese Schwerpunkte wurden auch bei der vorliegenden Revision der baurechtlichen 
Grundordnung ins Zentrum der Interessenabwägung gestellt. 

 

Ziele Für die Ortsplanungsrevision wurden folgende generelle Ziele vorgegeben: 

- Umsetzung des Raumentwicklungskonzepts 2035 (REK 2035) 
- Überprüfen der kommunalen Planungsinstrumente und Anpassen an die aktuellen 

Anforderungen der Gemeinde und des Kantons 
- Abstimmen der neuen Ortsplanung auf den kantonalen Richtplan sowie auf das 

revidierte kantonale Baugesetz 
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 4 Raumentwicklungskonzept  2035 �± Umsetzung SEin  

 Das REK 2035 enthält Handlungsanweisungen für die Fachbereiche Siedlung, Land-
schaft, Verkehr/Mobilität und Energie. 

Jede Handlungsanweisung (Massnahme) beinhaltet nebst einem Kurzbeschrieb die 
übergeordneten Zielsetzungen, die Strategie zur Umsetzung, die relevanten Koordina-
tionspunkte und Abhängigkeiten, den Umsetzungshorizont, die federführende Behörde 
und zum Schluss konkrete Empfehlungen für die anstehende Ortsplanungsrevision 
(Umsetzung bis 2020).  

Für die Revision der Ortsplanung bzw. die Er- und Bearbeitung der Planungsinstru-
mente bildet das REK 2035 die Grundlage.  

Das Raumentwicklungskonzept 2035 setzt die Anforderungen der SEin (Massnah-
menblatt A_07 des kantonalen Richtplans) um. Die Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik und die Schlussfolgerungen sind in diesem Planungsinstrument enthalten 
und werden im vorliegenden Bericht nicht nochmals erläutert.  
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 5 Revision der Planungsinstrumente  

  Änderungen Zonenplan  

 Die Revision der Ortsplanung bietet die Gelegenheit, den Zonenplan an die heutigen 
Bedürfnisse anzupassen und die in der Vergangenheit eingegangenen Änderungsge-
suche zu prüfen sowie wo sinnvoll zu berücksichtigen. Angesichts der neuen Anforde-
rungen an die Raumplanung können zudem planerische Voraussetzungen zur Innen-
entwicklung geschaffen werden. Zudem wird der Zonenplan an die heutigen gesetzli-
chen Vorgaben angepasst (u.a. Sicherstellung der haushälterischen Bodennutzung).  

Die bedeutenden vorgelagerten Ein- und Aufzonungen wurden bereits separat be-
handelt und sind nicht Bestandteil der vorliegenden Erläuterungen. In den Zonenplä-
nen sind diese Teilflächen übernommen worden, nachdem die drei Vorlagen im Sep-
tember 2020 an der Urne beschlossen wurden. 

 
5.1.1 Einzonungen  in Bauzonen und neue Weilerzone Hartlisberg  

 Nebst den drei «vorgelagerten Ein- und Aufzonungen» sind nur noch kleinere Arron-
dierungen des Baugebietes vorgesehen. Die einzelnen Massnahmen werden nach-
folgend umschrieben (siehe Zonenplanänderungen 1 bis 3). 
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Die Zonenplanänderung 2 betrifft die neue Weilerzone Hartlisberg. Diese Zone stellt 
eine Spezialzone der Landwirtschaftszone dar und richtet sich nach dem Massnah-
menblatt A_03 des kantonalen Richtplans. Die Einzonungen erfolgen auf Gesuch der 
Grundeigentümerschaften hin. 

Kappellenweg / 
Haldenweg �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 1 

 

 Bei der Fläche 1.1 wird das bestehende Gebäude, welches an die bestehende 
Bauzone angrenzt, in die WL2 eingezont. Die Ausbaumöglichkeiten der bestehenden 
Liegenschaft werden dadurch verbessert.  

Bei der Fläche 1.2 wird die bestehende Bauzone (der Teilbereich ist bereits heute mit 
einer Kleinbaute belegt und ist Teil der bestehenden Gartenanlage) geringfügig ar-
rondiert und ebenfalls der Zone WL2 zugewiesen. Bei beiden Einzonungen werden 
keine neuen Baulandreserven geschaffen.  

Geringfügige 
Beanspruchung 
von Kulturland 

Bei beiden Einzonungen wird weniger 
als 300 m2 Kulturland beansprucht. Es 
handelt sich dabei um eine geringe 
Beanspruchung gemäss Art. 11b Abs. 
2 BauV. Daher setzt die Beanspru-
chung von Kulturland lediglich eine 
umfassende Interessenabwägung und 
die Prüfung von Alternativen voraus 
(Art. 11b Abs. 3 BauV). 

 

 

Interessenabwä-
gung 

Im Falle der Einzonung von 1.1 wird das bestehende Gebäude eingezont ohne neue 
Reserven zu schaffen. Diese Massnahme dient der besseren Ausnützung des 
bestehenden Gebäudes. Ohne die geringfügige Beanspruchung der Kulturlandfläche 
wäre eine Einzonung nicht möglich, da ein minimaler Umschwung (Grössenordnung 
kleiner Grenzabstand) nötig ist. Bei der Einzonung 1.2 wird die bestehende Parzelle 
geringfügig arrondiert. Dies ermöglicht eine zweckmässige Erweiterung bzw. bessere 
Ausnützung der mehrheitlich überbauten Parzelle.  

Bei beiden Gebieten 1.1. und 1.2 ist die kompakte Anordnung sichergestellt. Es 
entstehen daraus keine Konflikte mit anderen öffentlichen sowie schützenswerten 
privaten Interessen.  
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Weilerzone Hart-
lisberg �± Zonen-
planänderung  
Nr. 2 

 

 Das bebaute Gebiet des Weilers "Hartlisberg", welches heute in der Landwirtschafts-
zone liegt, wird der Weilerzone zugewiesen. Die Weilerzone dient der Erhaltung der 
traditionellen Siedlungsstruktur und der Schaffung von Voraussetzungen für eine 
massvolle Nutzung der bestehenden Bauvolumen. Die Weilerzone liegt ausserhalb 
der Bauzone. Sie muss den Kriterien eines Weilers nach Massnahmenblatt A_03 des 
kantonalen Richtplans entsprechen:  

- Die Baugruppen weisen mindestens 5 ganzjährig bewohnte, nichtlandwirtschaft-
lich oder nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Gebäude auf; jede Baute ist Teil 
des Siedlungsansatzes; in der Regel liegen sie maximal 30 Meter voneinander 
entfernt.  

- Die Erschliessung mit Strassen, Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie die Ent-
sorgung des Abwassers sind weitgehend vorhanden.  

- Zwischen dem Weiler und der nächstgelegenen Bauzone hat es eine klare Zäsur 
(unüberbautes Gebiet von einigen 100 Metern).  

- Die Weilerzone ist auf das überbaute Gebiet zu beschränken.  

 

 
Analyse Weilerzone 

 Wie die Analyse (siehe Karte oben) zeigt, erfüllt der Weiler "Hartlisberg" die Kriterien. 
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In der Weilerzone sind Wohnnutzung und stilles Gewerbe wie Büros und Ateliers zu-
gelassen. Neuer Wohnraum kann in einer Baute realisiert werden, die bereits einen 
Wohnraum aufweist. Mit dem entsprechenden Art. 15 im Gemeindebaureglement 
können die Bauten im Sinne der haushälterischen Bodennutzung umgenutzt oder 
erweitert werden. 

 

Arrondierung 
WG2 Schwande 
�± Zonenplanän-
derung Nr. 3 

 

 

 

 Die bestehende Zone WG2 im Gebiet Schwande wird an zwei Stellen geringfügig 
arrondiert. Dadurch werden die zum Gebäudeensemble gehörenden, angrenzenden 
bestehenden befestigten Flächen ebenfalls der Bauzone zugewiesen.  

Die beiden Flächen stellen gemäss Hinweiskarte des Kantons Bern kein Kulturland 
und keine Fruchtfolgefläche dar.  

Beide Einzonungsflächen weisen zusammen eine Fläche von 224 m2 auf und sind 
überbaut. Es ist daher keine rechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit nach Art. 15 
Abs. 4 RPG nachzuweisen. 
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5.1.2 Aufzonungen  

 Bei den vorgesehenen Aufzonungen werden Massnahmen aus dem Raumentwick-
lungskonzept 2035 grundeigentümerverbindlich umgesetzt. Ziel der Zonenplanände-
rungen ist die haushälterische Bodennutzung und die Umsetzung der Siedlungsent-
wicklung nach innen. Die einzelnen Massnahmen werden nachfolgend umschrieben. 
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Bahnareal Bahn-
hof Steffisburg �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 1 

 

Im bestehenden Baureglement existiert 
bereits ein Artikel zu den Bauten im 
Bahnareal, ohne dass dazu im Zonenplan 
die entsprechende Zone bezeichnet ist. 
Im Rahmen der vorliegenden Revision 
der Ortsplanung wird im Zonenplan neu 
die Zone Bahnareal (BA) festgelegt. 
Dadurch findet Art. 54 des bestehenden 
Baureglements (Bauten auf Bahnareal) 
eine räumliche Entsprechung im Zonen-
plan. Damit das Bahnhofgebiet optimal 
entwickelt werden kann, werden die Vo-
raussetzungen für bahnfremde Bauten 
und Anlagen verbessert. 

Bernstrasse 
(Standort Krebser 
AG) �± Zonen-
planänderung Nr. 
2 

 

Die aufzuzonenden Flächen, sprich des 
Geschäftshauses Krebser und die unbe-
baute Nachbarsparzelle Nr. 2290 werden 
von der zweigeschossigen WG2 in die 
dreigeschossige WG3 überführt. Diese 
Aufzonung ist von der Lage und dem 
Umfeld her verträglich und trägt zur inne-
ren Verdichtung (haushälterische Boden-
nutzung) bei. 

Unterdorfstrasse 
und Austrasse �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 3 

 

Die Fläche lag bisher in der WG2 und 
stellt aufgrund der maximal zugelassenen 
zwei Geschosse eine Insel im höherge-
schossigen Umfeld dar. Das Gebiet wird 
daher neu in die WG3 überführt. Neu sind 
demnach grössere Fassadenhöhen Fh b 
zulässig, was ortsbildverträglich ist und 
einen Beitrag zur inneren Verdichtung 
leistet. 
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Innerer Ortbühl �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 4 

 

 Das definierte Gebiet umfasst Teile des südexponierten, stark durchgrünten und gut 
einsehbaren Wohngebietes westlich des Dorfkerns. Die beiden im Süden gelegenen 
Parzellen Nr. 1095 und 2679 befinden sich gemäss bestehendem Zonenplan in der 
Wohnzone WH1 und die übrigen Parzellen innerhalb des Änderungsperimeters in der 
WL2. Das bezeichnete Gebiet wird in die neu geschaffene Wohnzone «Innerer Ort-
bühl» WIO überführt. Die Erstellung von Neubauten ist in der Zone WIO nur aufgrund 
eines qualifizierten Verfahrens (mindestens mittels Gutachter-/oder Workshopverfah-
rens) gestattet. Zusätzlich sind in dieser Zone Terrassenhäuser zugelassen.  
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5.1.3 Umzonungen  

 Bei den vorgesehenen Umzonungen werden Massnahmen aus dem Raumentwick-
lungskonzept 2035 (Verdichtung nach innen) grundeigentümerverbindlich umgesetzt. 
Zudem werden Zonenplanänderungen aufgenommen, die mehrheitlich auf Gesuchen 
von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern basieren, die den übergeordneten 
Rahmenbedingungen und dem REK 2035 entsprechen. 
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Alte Bernstrasse 
(Rychiger AG) �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 1 

 

 Die Fläche Nr. 1.1 wird von der Wohn- und Gewerbezone 2 (WG2) und die Fläche Nr. 
1.2 von der Wohn- und Gewerbezone 3 (WG3) in die Arbeitszone 2 (A2) umgezont 
(Erweiterung der westlich angrenzenden Arbeitszone). Mit der Umzonung in eine reine 
Arbeitszone werden für den dort ansässigen Industriebetrieb Rychiger AG die notwen-
digen planungsrechtlichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung ge-
schaffen. 

Gartenbauzone 
und ZöN 17 
Schulanlage  
Glockenthal �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 2 

 

 

 Mit der Prüfung der Zone für öffentliche Nutzung ZöN Nr. 17 Schulanlage Glockenthal 
und im Austausch mit dem Grundeigentümer wurde entschieden, dass die gesamte 
Fläche der Parzelle Nr. 3622 in die angrenzende Gartenbauzone überführt werden 
kann.  
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Ziegelei-Platz 
(neue ZPP S) �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 3 

 

 

Die Fläche 3.1 (Parzelle Nr. 261) liegt 
gemäss bestehender Zonenordnung in 
der WG3. Darauf befindet sich u.a. ein 
Gewerbebetrieb. Die angrenzende Par-
zelle (3.2) liegt in der bestehenden UeO 
49 und ist ihm Eigentum der Gemeinde. 
Über die gesamte Fläche wurde ein Stu-
dienauftrag durchgeführt, um optimale 
Nutzungsvoraussetzungen an diesem 
Standort zu ermitteln. 

 Aufgrund der Ergebnisse des Studienauftrages wird die rechtsgültige UeO Nr. 49 auf-
gehoben und zusammen mit der angrenzenden Fläche (3.1) in die neue ZPP S «Am 
Ziegeleiplatz» umgezont. Die Bestimmungen der ZPP basieren dabei auf den Eckwer-
ten der Resultate des Studienauftrages. 

ZöN Nr. 18 Kirche  
Glockenthal �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 4 

 

 

 Die Zonenplanänderung Nr. 4 betrifft die bestehende Zone für öffentliche Nutzung ZöN 
Nr. 18 «Kirche Glockenthal». Die von der Massnahme betroffene Fläche ist mit Aus-
nahme der nordöstlich gelegenen Parkplätze unüberbaut. Es bestehen keine Nut-
zungsbedürfnisse bezüglich dieser Fläche. Daher wird diese der angrenzenden Zone 
Wohnzone 4 (W4) zugeordnet. Damit sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
im Sinne der Verdichtung nach innen für eine Umnutzung (Wohnen) geschaffen. 

Schwandenbad 
(u.a. Restaurant) 
�± Zonenplanän-
derung Nr. 5 

 

Die bestehende und überbaute Hotelzone 
mit dem Restaurant Schwandenbad (5.1) 
wird in die WG2 umgezont, da das Hotel 
nicht mehr betrieben wird. Dadurch wer-
den bessere Voraussetzungen für die 
Umnutzung (z.B. Wohnen) geschaffen. 

Die Parzelle Nr. 734 (5.2) wird aufgrund 
eines Gesuchs des Grundeigentümers 
von der Wohnzone W2 umgezont. Die 
Umzonung bildet eine Zoneneinheit mit 
den angrenzenden Nachbarparzellen. 
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Zelgstrasse 29 �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 6 

 

 

 Die definierte Fläche wird von der Grünzone in die östlich angrenzende Wohnzone W2 
umgezont. Dadurch wird der bereits heute als Parkplatz genutzte Landstreifen zonen-
konform. Zudem kann eine bessere Nutzung und Zugänglichkeit der betroffenen Par-
zellen erzielt werden.  

Dorfkern Nord 
(ZPP G) �± Zonen-
planänderung Nr. 
7 

 

Die Parzelle Nr. 779 befindet sich im ak-
tuellen Zonenplan in der ZPP G. Da die 
Fläche vollständig überbaut ist, wird sie 
von der bestehenden ZPP G in die Kern-
schutzzone umgezont. 

Neu sollen auch die Parzellen Nrn. 1004 
und Teile von 3318 besser bebaut wer-
den. Die Zone mit Planungspflicht ZPP G 
wurde entsprechend angepasst. 
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Pfrundmatte    
(Alterssiedlung 
Esther Schüpbach) 
�± Zonenplanände-
rung Nr. 8 

 

 

 Das neu definierte Areal Nr. 8 umfasst die bestehende UeO Nr. 20 (8.1), welche den 
Bau einer Alterssiedlung bezweckte, und eine Teilfläche der bestehenden ZöN Nr. 2 
(8.2), welche noch unüberbaut ist. Beide Flächen werden der neuen ZPP W «Pfrund-
matte» zugewiesen. Die Bestimmungen in der UeO Nr. 20 entsprechen nicht mehr 
den kantonalen Anforderungen an ein Pflege- und Altersheim. Mit der neuen ZPP 
werden die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Zu-
dem wird das Planungsgebiet mit der Teilumzonung der ZöN Nr. 2 erweitert. Dies 
entspricht ebenfalls den heutigen Bedürfnissen bezüglich Bauten und Anlagen für 
Wohnen und Dienstleistungen des Pflege- und Gesundheitssektors in Steffisburg. 

Es werden zwei Teilgebiete T1 (622 m.ü.M.) und T2 (628 m.ü.M.) mit je einem maxi-
malen oberen Referenzpunkt festgelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass die dahin-
terliegenden Wohngebäude weiterhin ihre Hangqualitäten behalten, sprich die Aus-
sicht bleibt weitgehend gewährt. Der Gemeinderat hat nach den geführten Ein-
spracheverhandlungen zur ersten öffentlichen Auflage entschieden, dass die Bestim-
mungen der ZPP unverändert belassen werden, er sich jedoch zu einer "grünen wert-
vollen Fläche" bekennt. Da die Parzelle Nr. 4426 im Grundeigentum der Einwohner-
gemeinde Steffisburg ist, wird er bei einer baulichen Entwicklung mindestens eine 
Fläche von 40 % der Landflächen nicht überbauen. Diese Freifläche ist ökologisch zu 
gestalten und soll gemeinsam mit dem Areal der Dorfkirche im Sinne einer Begeg-
nungszone für das Dorf Steffisburg aufgewertet werden. 

Nebst dem Bekenntnis zur "grünen Fläche" erklärt sich der Gemeinderat bereit, dass 
vor einem Abbruch der Alterssiedlung der Esther Schüpbach Stiftung noch ein unab-
hängiges Gutachten über den baulichen Zustand eingeholt wird. Zeigt dieses Gutach-
ten, dass eine Kernsanierung der Siedlung mit einer Umnutzung bautechnisch, ökolo-
gisch und wirtschaftlich nicht zielführend ist, darf ein Abbruch und eine neue Überbau-
ung realisiert werden. 
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Hardegg ZPP H �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 9 

 

 

Bei der Überbauung der bestehenden 
ZPP H Hardegg war die Fläche Nr. 9 nicht 
Bestandteil der westlich angrenzenden 
realisierten Wohnüberbauung Hardegg. 
Die Festlegungen der ZPP sind nach der 
Realisierung der Überbauung für die ver-
bleibende Einzelparzelle nicht mehr 
zweckmässig. Daher wird diese Parzelle 
in die angrenzende Zone Wohnzone WL2 
umgezont und erhält dadurch wieder Nut-
zungsmöglichkeiten.  
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5.1.4 Um- und Auszonung  Schnittweier  

 Innerhalb der bestehenden Zone für Sport und Freizeit ZSF Schnittweier werden die 
historischen Gebäude (Restaurant, Badhus, Landwirtschaftsgebäude) in die Erhal-
tungszone umgezont. Die Erhaltungszone EZ bezweckt die Erhaltung der wertvollen 
Bau-, Umgebungs- und Quartierstruktur. Es sind Bauten für Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe sowie Wohnungen zugelassen. Die Erstellung von Neubauten und Er-
satzbauten in der Erhaltungszone ist nur aufgrund eines qualifizierten Verfahrens ge-
stattet. 

Umzonung in 
Erhaltungszone �± 
Zonenplanände-
rung Nr. 1 

 

Bereits 1717 war im Schnittweiher ein Badhus auf Karten eingetragen. Durch Berichte 
über das heilende Schnittweiher-Wasser wurde der Ort zu einem beliebten Ausflugs-
ziel im 19. Jahrhundert. Unter anderem fanden Rheumaerkrankte, Personen mit Ner-
venleiden und Schlaflosigkeit u.v.m. im Schnittweiher ihre Ruhe und Genesung. Durch 
das Bekanntwerden von neuen Heilmitteln und -methoden erfolgte ein Besucherrück-
gang in den Bädern in der ganzen Region. Viele Bäder stellten den Betrieb ein und 
wurden nur noch als Gastwirtschaften weitergeführt. Die heute noch bestehende 
Trinkhalle ist erhaltenswert und zeugt vom ehemaligen florierenden, ambitiösen Kur-
bad in Steffisburg. Sie diente ab 1890 zur Freilufterholung sowie als Halle für Milch- 
und Luftkuren der Badegäste. 

Mit der Zuordnung der beiden bestehenden Hauptbauten werden planungsrechtliche 
Voraussetzungen für die Nutzung des historischen Gebäudeensembles innerhalb der 
bestehenden Volumen sichergestellt. In der bisherigen Zone für Sport und Freizeit 
wären diese Umnutzungsvoraussetzungen nicht gegeben. Dies würde zu einem fakti-
schen Umnutzungsverbot (z.B. stillgelegtes Restaurant) führen, welches einen Wider-
spruch zur Erhaltung des historischen Gebäudegruppe darstellt. 

Auszonung ZSF 
Schnittweier �± 
Zonenplanände-

Innerhalb der bestehenden Zone für Sport und Freizeit Schnittweier werden die un-
überbauten Teilgebiete an den Randzonen, die voraussichtlich in Zukunft nicht für eine 
zonenkonforme Freizeit- und Sportnutzung beansprucht werden, in die Landwirt-
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rung Nr. 2 schaftszone ausgezont.  

 

 5.1.5 Festlegungen Verdichtungsgebiete  

 Mit dem neuen Verständnis der Raumplanung zur Innenverdichtung sollen auch 
Grundeigentümer mit Anreizen motiviert werden, diese umzusetzen. Die im Raument-
wicklungskonzept (REK) 2035 definierten Gebiete mit Verdichtungspotential sollen 
gefördert werden, indem von den Vorschriften des Gemeindebaureglements (siehe 
Art. 32) situativ abgewichen werden kann. 

Im Zonenplan Süd sind diese Verdichtungsgebiete mit einem Rahmen festgelegt.  

Einige Verdichtungsgebiete gemäss REK 2035 wurden bereits im Rahmen der Revisi-
on der Ortsplanung umgesetzt und sind daher nicht mehr im Zonenplan als solche 
bezeichnet.  

 

 

Verdichtungsgebiete 

 Im Baureglement wird festgelegt, dass die Gemeinde Steffisburg mit dieser Festle-
gung beabsichtigt, Voraussetzungen für die verdichtete Bauweise in den ausgeschie-
denen Verdichtungsgebieten zu schaffen. 

Beim Zusammenschluss mehrerer Grundeigentümer kann insbesondere bei grösseren 
Überbauungen, im Sinne von Art. 75 Abs. 3 BauG von einzelnen Vorschriften der Bau- 
und Aussenraumgestaltung sowie von einzelnen baupolizeilichen Massen abgewichen 
werden, wenn das Bauvorhaben eine insgesamt bessere Gesamtwirkung erzielt und 
der Nachbarschaft keine wesentlichen Nachteile daraus erwachsen. In Betracht fällt 
namentlich die Zulassung eines Mehrgeschosses im Rahmen der Gebäudehöhe und 
Grenzabstände der nächst höheren Zone. 
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 5.1.6 Festlegung Umstrukturierungsgebiete  

 Die Gemeinde Steffisburg beabsichtigt den einzelnen Umstrukturierungsgebieten ein 
klares Nutzungsprofil zuzuführen, um die bestehenden Potenziale (Bau- und Nut-
zungssubstanz) zu erhalten, zu stärken und/oder längerfristig neu auszurichten.  

Die Umstrukturierungsgebiete werden im Zonenplan entsprechend bezeichnet. Die 
Umstrukturierung erfolgt pro Gebiet unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Ge-
gebenheiten und unter Einbezug der relevanten Akteure.  

Anpassungen im Zonenplan oder im Baureglement erfolgen erst, wenn bezüglich 
Grundeigentümerstrukturen und/oder Nutzungen veränderte Verhältnisse vorliegen. 
Änderungen der baurechtlichen Grundordnung innerhalb der Umstrukturierungsgebie-
te können innerhalb der nächsten 15 Jahre, ohne dass es die Planbeständigkeit tan-
giert, vorgenommen werden.  

 

 

Umstrukturierungsgebiete 

 Im Baureglement wird festgelegt, dass in den Umstrukturierungsgebieten weiterhin die 
Bestimmungen der mittlerweile aufgehobenen baurechtlichen Grundordnung vom 19. 
September 1996 gelten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine materiellen Änderungen zwischen dem vorlie-
genden Gemeindebaureglement und der ehemals geltenden Grundordnung vorge-
nommen werden, einzig die Bestimmungen zur Verordnung über die Begriffe und 
Messweisen im Bauwesen (BMBV) werden berücksichtigt. 

Die Umstrukturierungsgebiete unterliegen keiner Planbeständigkeit. 
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 5.1.7 Sicherstellung der haushälterischen Bodennutzung  

Einleitung Die übergeordneten Planungsgrundsätze, namentlich der Grundsatz der haushälteri-
schen Bodennutzung (Art. 1 RPG) und der Schonung der Landschaft (Art. 3 Abs. 2 
RPG) sowie das Gebot der Siedlungsentwicklung nach innen (Art. 54 Abs. 2 Bst. I 
BauG), stellen den schonungsvollen Umgang mit grösseren unüberbauten Flächen 
(i.d.R. > 1500 m2) innerhalb der Bauzone sicher. Es sind für diese Flächen innerhalb 
der Bauzone Verdichtungsmöglichkeiten zu prüfen und umzusetzen. Im Einzelfall ist 
aufzuzeigen, wie dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung und der Schonung 
der Landschaft durch «Verdichtung» entsprochen wird. 

Umsetzungsmög-
lichkeiten 

Der Kanton führt in der BSIG Nr. 7/721.0/32.5 vom 1. Februar 2020 aus, dass für 
grössere unüberbaute Flächen in der Wohnzone eine minimale Nutzungsdichte fest-
gelegt werden kann (minimale Geschossflächenziffer oberirdisch, GFZo). Die in Art. 
11c Abs. 1 BauV (für Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen nach Gemeinde-
typ) festgelegten minimalen GFZo sind im Sinn von Zielwerten heranzuziehen. Im 
Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung kann von diesen Zielwerten ab-
gewichen werden. Für die Gemeinde Steffisburg gilt gemäss kantonalem Richtplan 
(A_01 und C_02) für Schwäbis und Dorf südlich der Zulg folgender Zielwert: minimale 
GFZo von 0.9 (Urbane Kerngebiete der Agglomeration). Für das Gebiet nördlich der 
Zulg gilt als Zielwert eine minimale GFZo von 0.5 (zentrumsnahe ländliche Gebiete).  

Umsetzung der 
Gemeinde 

Die Umsetzungsstrategie zur haushälterischen Bodennutzung der Gemeinde sieht je 
nach Gebiet bzw. unüberbauten Flächen unterschiedliche Massnahmen vor: 

- Die grösseren unüberbauten Wohnbauzonen  (> 1'500 m2) sind im Zonenplan 
bezeichnet und mit einer minimalen GFZo versehen (südlich der Zulg 0.9 und 
nördlich der Zulg 0.5) 

- Die grösseren unüberbauten Arbeitszonen  (> 1'500 m2) sind im Zonenplan be-
zeichnet. Für diese Flächen gilt eine minimale GFZo von 0.5. Zudem ist im Bau-
reglement festgehalten, dass eine besonders hohe Nutzungsdichte qualitativ si-
chergestellt werden muss und eine flächensparende Erschliessung und eine kom-
pakte Anordnung von Bauten und Anlagen zu realisieren sind. 

- Die grösseren unüberbauten Gebiete, die sich in Zonen mit Planungspflicht  
befinden, wurden nicht in den Zonenplänen mit einer Dichte versehen. Die beson-
ders hohe Nutzungsdichte ist bei diesen Gebieten im Baureglement mit minimalen 
GFo festgelegt. Bei den ZPP B «Gewerbegebiet Aarefeld» und der ZPP P «Alte 
Bernstrasse» wird auf die Festlegung einer minimalen Nutzungsziffer verzichtet. 
Bei beiden Zonen wurden bereits die entsprechenden Überbauungsordnungen er-
lassen (enthalten hohe Nutzungsdichten). Es würden zwei ungleiche rechtliche 
Vorgaben geschaffen.  

- Die grösseren unüberbauten Gebiete, die sich in ZöN befinden, wurden nicht in 
den Zonenplänen mit einer Dichte versehen. Die besonders hohe Nutzungsdichte 
ist bei diesen Gebieten im Baureglement wie folgt festgelegt: «�«��eine flächenspa-
rende Erschliessung und eine kompakte Anordnung der Anlagen zu realisieren. 
Die Anlagen sind an die bestehende Bebauung anzuschliessen. Eine Restfläche 
des Kulturlandes ist möglichst zu erhalten.» 
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Übersicht Umsetzung haushälterische Bodennutzung bei grösseren unüberbauten Baulandre-
serven 
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 5.1.8 Ortsbildschutz  / ISOS 

 Das Ortsbild von Steffisburg ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 
(ISOS) mit regionaler und lokaler Bedeutung verzeichnet. Darin ist Steffisburg als ver-
städtertes Dorf von regionaler Bedeutung eingetragen.  

Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem die von der kantonalen Denkmal-
pflege festgelegten Baugruppen im Zonenplan als Ortsbildschutzgebiete festgelegt 
werden. Im Baureglement ist zu diesen Gebieten ein entsprechender Artikel enthalten 
(Art. 35).  

Hinweisend sind die erhaltens- und schützenswerten Gebäude eingetragen.  

 

 
Übersicht Ortsbildschutzgebiete und Bauinventar 
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 5.1.9 Waldfeststellung  

 Die Gemeinde ist nach Art. 10 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) im 
Rahmen der Revision der Ortsplanung angehalten, eine Waldfeststellung für alle 
Waldabschnitte vorzunehmen, welche an die Bauzone grenzen.  

Aus historischen Gründen bestehen verschiedene Genehmigungszustände betreffend 
die verbindlichen Waldgrenzen. Viele dieser Linien grenzen zudem nicht an Bauzo-
nen. Aus Sicht der kantonalen Waldabteilung Voralpen sollten diese bereinigt werden, 
damit ein widerspruchsfreier und waldrechtlich korrekter Plan vorliegt.  

Im Zonenplan werden die Waldlinien, welche an Bauzonen grenzen, verbindlich fest-
gelegt. Die übrigen Waldlinien werden aufgehoben. Einzig die Waldlinie nördlich der 
UeO Nr. 79 Eichelacker ist genehmigt und wird daher im Zonenplan hinweisend aufge-
führt. 

 

 
Übersicht Massnahmen Waldfeststellung 
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  Änderung Schutzzonenplan  

 Für die Gemeinde ist es eine Pflicht, bedeutende Objekte aus Natur und Landschaft 
als Grundlage für die Revision der Ortsplanung zu identifizieren und zu aktualisieren, 
d.h. die Gemeinde muss einen vollständigen Inventarplan erarbeiten. Ein anerkanntes 
Büro aus Thun hatte den Auftrag, ein Landschaftsinventar zu erarbeiten. Das letzte 
verfügbare Landschaftsinventar der Gemeinde Steffisburg wurde im Jahr 1991 erstellt. 
Vereinzelt wurden darin Aktualisierungseinträge mit unbekanntem Datum vorgenom-
men. Nicht bekannt waren die angewandten Kriterien zur Beurteilung, ob ein Objekt 
ins Inventar aufgenommen wird oder nicht.  

Das neu erarbeitete Inventar umfasst einen Inventarplan und einen Bericht zum Inven-
tar sowie entsprechende Objektlisten. Dieses Inventar bildet die Grundlage für die 
Festlegungen im grundeigentümerverbindlichen Schutzzonenplan sowie den Bestim-
mungen im Gemeindebaureglement. 

 5.2.1 Festlegungen  

 Auf der vorstehend erwähnten Grundlage des Landschaftsinventars werden die Objek-
te, welche die erhöhten Schutzkriterien erfüllen, in den grundeigentümerverbindlichen 
Schutzzonenplan aufgenommen. Zudem werden auch die kantonal und national ge-
schützten Objekte in diesen Schutzplan übernommen. 

Einzelbäume / 
Baumgruppen / 
Hochstamm-
Obstgärten 

 

 Festlegungen zu den Objekten "Bäume" 

Einzelbaum / 
Baumgruppe 

Im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsinventares 2018 wurden alle bestehen-
den, inventarisierten Objekte auf deren Existenz überprüft. Im Schutzzonenplan sind 
die Einzelbäume und Baumgruppen festgelegt.  
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Ein Einzelbaum wurde ins neue Landschaftsinventar bzw. in den Schutzzonenplan 
aufgenommen, wenn er einen Situationswert, einen ökologischen Wert oder/und einen 
dendrologischen Wert hat.  

Baumreihen, Baumalleen, freie/gestaltete Baumgruppen und Baumpaare wurden ins 
Landschaftsinventar bzw. in den Schutzzonenplan aufgenommen, falls deren Pflan-
zung eine ablesbare gestalterische Absicht zu Grunde liegt.  

Hochstamm-
Obstgärten 

Die Anzahl Hochstamm-Obstgärten hat im letzten Jahrhundert schweizweit stark ab-
genommen. Die Gründe für den markanten Rückgang sind in erster Linie in der Ratio-
nalisierung und der Marktorientierung der Landwirtschaft zu finden. Hochstamm-
Obstgärten an flachen und damit für die Bewirtschaftung besonders geeigneten 
Standorten gingen verloren. Dieser Prozess fand ebenfalls in der Gemeinde Steffis-
burg statt. Die in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Landschaftsbild prägenden zahl-
reichen Hochstamm-Obstgärten wurden vorwiegend in den 1980er und 1990er Jahren 
wegen der stark wachsenden Siedlung sowie der Intensivierung in der Landwirtschaft 
stark reduziert. 

Die verbleibenden Hochstamm-Obstgärten der Gemeinde Steffisburg sind jedoch ein 
Kernelement der typischen Kulturlandschaft der Hang- und Kuppenlagen. Zudem kön-
nen sie in den Talregionen das teilweise monoton wirkende Landschaftsbild durchbre-
chen. Nebst ästhetischen Werten sind Hochstamm-Obstgärten von grosser ökologi-
scher Bedeutung. Dank der meist extensiven Bewirtschaftung bieten sie vielen Pflan-
zen und Tieren wertvollen Lebensraum und spielen eine wichtige Rolle bei der Vernet-
zung. Aus diesen Gründen werden die Hochstamm-Obstgärten gemäss Landschafts-
inventar neu im Schutzzonenplan festgelegt.  

Landschafts-
schutzgebiete 
(LS) 

 

 Festlegung der Landschaftsschutzgebiete LS 

 Die Landschaftsschutzgebiete der Gemeinde Steffisburg dienen dazu, die besonders 
schönen und wertvollen Landschaftsbilder der Gemeinde in ihrer Vielfalt und Eigenart 
zu erhalten. Im Schutzzonenplan werden sie als zu schützendes Gut gekennzeichnet.  
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Steffisburg weist mit rund 20 % bereits heute einen grossen Flächenanteil an Land-
schaftsschutzgebieten auf. Die Partizipation mit der Steffisburger Bevölkerung anläss-
lich der DialogRÄUME zeigte, dass zum Schutz der Landwirtschaftszone und zur Er-
haltung des attraktiven Landschaftsbildes zusätzlich der Teilraum Muri/Oberzälg als 
Landschaftsschutzgebiet bezeichnet werden soll.  

Die Landschaftsschutzgebiete 1 bis 5 entsprechen den bestehenden Gebieten. Neu 
aufgenommen wird das Landschaftsschutzgebiet 6. 

Weitere einzelne 
Festlegungen 

 

 Einzelne Festlegungen im Schutzzonenplan 

 Kleinstrukturen wie Hecken, Steinhaufen und Felsaufschlüsse prägen das Land-
schaftsbild wesentlich. Sie sind wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Im In-
ventar 1991 wurden diese unter der Kategorie "Kleinstrukturen" zusammengefasst. Zu 
Gunsten einer besseren Transparenz werden diese im Inventar 2018 getrennt nach 
Art aufgeführt (Trockenmauer, Felsaufschluss usw.). 
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